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Die Machtübernahme der Taliban in Ka-

bul am 15. August 2021 war im ausgehen-

den Jahr vor allem auch aus menschen-

rechtlicher Per spektive de sas trös: Über 

Nacht wurden die Anstrengungen aus 

zwei Jahrzehnten, Menschen- und Frauen-

rechte zu verankern, wahrscheinlich gänz-

lich zunichtegemacht. Diese Werte stehen 

nicht auf der Tagesordnung der Taliban. 

Noch weniger sind die militanten Extre-

misten an einer lebendigen Zivilgesell-

schaft interessiert, die als menschenrecht-

liches Korrektiv  gegen Regierungsunrecht 

wirken könnte. Im international nicht an-

erkannten so genannten „Islamischen Emi-

rat Afghanistan“ werden die bisherigen 

Frauenför derungsprogramme keinen Platz 

mehr haben. Neben diesem gesellschafts-

politischen Desaster ist das Land einer 

huma nitären Katastrophe ausgesetzt, die 

durch den forcierten Exodus der zivilge-

sellschaftlichen Kräfte verstärkt wird.
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Die in Afghanistan engagierten Teile der 

internationalen Gemeinschaft waren auf 

diese Entwicklung kaum vorbereitet, was 

nicht nur die dramatischen Bilder vom 

Flughafen in Kabul verdeutlichten, son-

dern auch die schwierigen und teilweise 

gescheiterten Bemühungen zur Evakuie-

rung afghanischer Mitarbeiter der inter-

nationalen zivilen und militärischen Ak-

teure. Zu den wider Willen im Land Ver- 

bliebenen gehört auch eine große Anzahl 

von einheimischen Mit arbeiterinnen und 

 Mitarbeitern menschenrechtlicher und 

frauenrecht licher Institutionen. Sollten 

sie Afghanistan nicht verlassen und sich 

im Ausland in Sicherheit bringen können, 

wird ihr Leben dauerhaft gefährdet sein, 

da auch sie den Taliban als Ver räter gelten.

Wenngleich Afghanistan aufgrund 

des radikalen Umbruchs aus der Gesamt-

schau der Menschenrechtskrisen heraus-

ragt, so sind doch im Jahr 2021 zahlreiche 

andere massive Menschenrechtsverletzun-

gen ebenfalls in die Schlagzeilen geraten. 

So hat sich seit dem Militärputsch in 

 Myanmar am 1. Februar 2021 die Lage 

der Menschenrechte in dem Land drama-

tisch verschlechtert; eine große Zahl von 

Toten bei den heftigen Protesten gegen den 

Putsch ist zu beklagen. Die bereits seit 

mehr als zehn Jahren anhaltenden Kriege 

in Syrien und im Jemen sowie die in beiden 

Ländern hierdurch verursachten ex tre men 

humanitären Notlagen erscheinen weit von 

einer dauerhaften Lösung entfernt.

Auch die politische Krise in Belarus 

hat sich 2021 weiter zu einer Menschen-

rechtskrise zugespitzt, da das Lukaschen-

ko-Regime immer größere Teile der op-

positionellen belarussischen Zivilgesell- 

schaft auszuschalten trachtet. Nicht zu-

letzt bestimmten die Wahl eines – im Jahr 

1988 – für Massenhinrichtungen verant-

wortlichen Präsidenten im Iran1 und die 

mit China geführte Auseinandersetzung 

um die Lage der Uiguren in der autono-

men chinesischen Region Xinjiang (XAR), 

die unter anderem von den USA im Januar 

2021 als „Genozid“ bezeichnet worden 

war, die politische Agenda.

So unterschiedlich diese Entwicklun-

gen auch aus menschenrechtspolitischer 

Per spektive zu bewerten sind, so sehr 

 haben sie doch eines gemeinsam: Weder  

die multilateralen menschenrechtspoliti-

schen Instrumente der Vereinten Nationen 

noch die international immer weiter aus-

gebauten, autonomen Magnitsky-Men-

schenrechtssanktionen der USA (GLO-

MAG),2 der Europäischen Union, Kanadas 

und Großbritanniens konnten maßgeb-

lich zur Verbesserung der Lage bei tragen.

Für die 2020er-Jahre darf das jedoch 

nicht das letzte Wort sein. Im Gegenteil: 

Ebenso wie in den 1970er-Jahren, als der 

Ost-West-Konflikt durch die Schlussakte 

von Helsinki 1975 eine De-Eskalation er-

fuhr und damit in vielfacher Weise Per-

spek ti ven für menschenrechtspolitisches 

Handeln auf gesellschaftlicher und inter-

nationaler Ebene eröffnet wurden, macht 

auch die aktuelle systemische Auseinan-

dersetzung zwischen den westlichen De-

mokratien, die die Menschenrechte schüt-

zen wollen, und autoritären Staaten, die 

die Rechtsstaatlichkeit und damit den 

Schutz der Menschenrechte nicht gewähr-

leisten, eine neue Sicht auf diese Fehlent-

wicklungen notwendig.

In den vergangenen Jahrzehnten ha-

ben sich zwei menschenrechtspolitische 

Trends verstärkt, die bislang nur unzurei-

chend und immer noch zu wenig systema-

tisch als menschenrechtspolitische Aktiv-

posten eingesetzt werden: Zum einen ist in 

keinem politischen Bereich der  zunehmend 
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vergesellschafteten Außenpolitik weltweit 

eine derart große Dominanz zivilgesell-

schaftlicher Initiativen zu kon statieren 

wie im Bereich der Menschenrechtspoli-

tik.  Globale Akteure – wie die bereits im 

Juli 1961 gegründete Organisation Am-

nesty International und die im Jahr 1978 

gegründete Organisation Human Rights 
Watch – beobachten und kritisieren staat-

liche (und immer öfter auch nichtstaat-

liche) Akteure und initiieren konkrete 

menschenrechtliche Interventionen, bei-

spielsweise zugunsten politischer Gefan-

gener. Diese zivilgesellschaftlich gepräg-

te, globale menschenrechtspolitische Of- 

fensive wird jedoch konterkariert durch 

die Gegenoffensive autoritärer Unrechts-

staatlichkeit, die in vielen Ländern eben-

diese Zivilgesellschaft einschränkt und 

unterdrückt, was mit dem Begriff der 

shrinking spaces bezeichnet wird.

ACHILLESFERSE: 
VERLETZLICHKEIT DER 
ZIVILGESELLSCHAFT

Wenngleich die Unterstützung und Stär-

kung besonders verletzlicher Gruppen – 

wie beispielsweise afghanischer Frauen – 

maßgeblich durch die inter nationalen 

zivilgesellschaftlichen Kräfte geleistet 

wird, so sind diese Akteure ihrerseits in 

 besonderem Maße vulnerabel. Der hohe 

Grad an unverzichtbarer menschenrechtli-

cher Expertise und Relevanz steht in einem 

krassen Missverhältnis zur Verletzlichkeit 

und oftmals auch zur konkreten existen-

ziellen Bedrohung der Menschenrechtsver-

teidiger. In der Menschenrechtspolitik ist 

der Begriff der „vernetzten Sicherheit“ zu 

wenig diskutiert, obgleich die schwersten 

Menschenrechtsverletzungen weltweit 

durch nichtstaatliche Milizen sowie staat-

liche Militärs und Sicherheitskräfte ausge-

übt werden (Afghanistan, Myanmar und 

Syrien sind hierfür nur drei besonders 

furchtbare Beispiele) und schon im März 

2004  – bei der ersten zivilgesellschaft-

lichen Afghanistankonferenz in Berlin – 

von einer afghanischen Frauenrechtlerin 

eingefordert worden war: Ohne Sicherheit 

ist kein Fortschritt bei den Frauenrechten 

und Menschenrechten möglich. Allerdings 

gilt hier auch das Wort der damaligen Ver-

teidigungsministerin, Annegret Kramp-

Karrenbauer, beim Großen Zapfenstreich 

zu Ehren der zwanzig Jahre in Afghanistan 

eingesetzten deutschen Soldaten: „Der 

Aufbau einer Zivilgesellschaft, das Errich-

ten einer Demokratie oder der Aufbau ei-

ner Wirtschaft sind nicht der Auftrag von 

bewaffneten Streitkräften.“ 3

Der offenbar unvermeidliche gleich-

zeitige Zusammenbruch der in zwei Jahr-

zehnten aufgebauten sicherheitspolitischen 

und zivilgesellschaft lichen Infrastruktur 

in Afghanistan hat zur Folge, dass insbe-

sondere den frauenrechtlich und men-

schenrechtlich Engagierten oft nur die 

Flucht aus dem Land und das Exil als ein-

zige Option blieben, um zu überleben.

Die in Afghanistan in den letzten Mo-

naten besonders deutlich gewordene Ver-

letzlichkeit der menschenrechtlich enga-

gierten Akteure in der Zivilgesellschaft ist 

die sichtbare Achillesferse der Demokra tien 

in der syste mischen Auseinandersetzung 

um die Durchsetzung und den Schutz der 

Menschenrechte. So sehr die zivil gesell-

schaft liche Rolle in der Menschenrechts-

politik ein unumstößlicher Faktor ist,  

auf lange Sicht auch bleiben und sich  

noch erweitern wird, so sehr ist doch eine 

 robustere staatliche und  nichtstaat liche 
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Menschenrechtspolitik erforderlich. Doch 

wie kann diese erreicht werden? Sie be-

ginnt zum Beispiel bei der Abwehr syste-

matischer Gefährdungen der Menschen-

rechtsverteidiger.4 

GLOBALE MENSCHENRECHTS-
SANKTIONSREGIME

Die bereits in über einhundert Staaten 

existierenden und meist regierungsunab-

hängig operierenden Menschenrechts-

institute, die in Europa im European Net-
work of National Human Rights Institutions 
(ENNHRI) und global in der Global Al-
liance of National Human Rights Institutions 
(GANHRI) vernetzt sind, sollten den in-

ternationalen menschenrechtspolitischen 

Diskurs über den Schutz und die Sicher-

heit der Menschenrechtsverteidiger deut-

lich verstärken und diesbezüglich den 

Druck auf die Politik erhöhen. Mehr Si-

cherheit für die zivilgesellschaftlichen 

menschenrechtlichen Akteure ist auch ein 

ureigenes Interesse der staatlichen Men-

schenrechtspolitik, die auf zuverlässige 

Informationen von Menschenrechtlern in 

hohem Maße angewiesen ist und daher für 

den notwendigen Schutz entsprechende 

Ressourcen zur Verfügung stellen sollte.

Neben der Entwicklung hin zu einer 

zivilgesellschaftlichen Dominanz in der 

Menschenrechtspolitik prägt ein weiterer 

Trend die menschenrechtspolitische Agen-

da der 2010er- und 2020er-Jahre entschei-

dend: Seit 2012 werden – ausgehend vom 

US-amerikanischen Magnitsky Act – im-

mer mehr autonome Menschenrechts-

sank tions regime initiiert.5 Allein 2020 

und 2021 haben die Europäische Union 

und Großbritannien sogenannte „Globale 

Menschenrechtssanktionsregime“ eta bliert 

und sind – neben den USA und Kanada – 

zu schlagkräftigeren menschenrechtspoli-

tischen Akteuren geworden, die immer 

mehr gezielte Menschenrechtssanktionen 

unabhängig von den Vereinten Nationen 

verhängen.

Ein besonderes Kennzeichen dieser 

vier etablierten Globalen Menschenrechts-

sanktionsregime ist ihre Fähigkeit, eine 

schnelle Koordinierung gezielter Sanktio-

nen umzusetzen. Die weiterhin ange-

strebte Implementierung dieser autono-

men und gezielten Menschenrechts- 

sanktionsregime – aktuell in Australien 

und Japan – wird ihre potenzielle Schlag-

kraft deutlich erhöhen. Für die systemi-

sche, menschenrechtspolitische Auseinan-

dersetzung – insbesondere mit den auto- 

ritären Mächten Russland und China  – 

sind diese neuen Instrumente von großem 

Nutzen. Die USA haben seit 2012 insbe-

sondere russische Individuen und Institu-

tionen sanktioniert, die für massive Men-

schenrechtsverletzungen und Korruption 

verantwortlich zeichneten. Eine erste ko-

ordinierte Sanktionskampagne aller vier 

Akteure – Europäische Union, Großbri-

tannien, Kanada und USA – richtete sich 

im März 2021 gegen die chinesischen Ver-

antwortlichen für die Menschenrechtsver-

letzungen an Uiguren und insbesondere 

für die Inhaftierung von Angehörigen der 

uigurischen Minderheit in Umerziehungs-

lagern im Nordwesten der Autonomen 

 Region Xinjiang. Obwohl wirtschaftliche 

Interessen in dieser Region vorhanden 

sind, da hier von chinesischer Seite das 

wirtschaftliche Engagement internationa-

ler Investoren und Unternehmen offensiv 

gefördert wird, verhinderte dies nicht die 

gemeinsame menschenrechtspolitische 

Initiative.
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Der verstärkte Einsatz gezielter Menschen-

rechtssanktionen ist jedoch nicht auto-

matisch ein Erfolgsrezept. Russland und 

China haben darauf mit Gegensanktionen 

reagiert. So wurden von China als „china-

kritisch“ geltende parlamentarische, ge-

sellschaftliche, mediale und wissenschaft-

liche Akteure sanktioniert, was das sofor- 

tige Einfrieren des zwischen China und 

der Europäischen Union ausgehandelten 

Investitionsabkommens (Comprehensive 
Agreement on Investment, CAI) seitens des 

Europäischen Parlaments zur Folge hatte.

Die staatliche und die nichtstaatliche 

Menschenrechtspolitik wurden somit vor 

erhebliche Herausforderungen gestellt. 

Gleichwohl sollten gerade die Entwick-

lungen seit der Schlussakte der Konferenz 

über Sicherheit und Zusammenarbeit in 

Europa dazu veranlassen, den Blick nach 

vorn zu richten: Im Vergleich zu 1975 sind 

heute sowohl die zivilgesellschaftlichen 

Menschenrechtsakteure als auch die staat-

lichen Menschenrechtsinstrumente we-

sentlich besser aufgestellt – internationa-

ler vernetzt, professioneller qualifiziert 

und somit potenziell wirksamer. Men-

schenrechtspolitische Maßnahmen, wie 

beispielsweise Menschenrechtsdialoge, 

die zu Annäherung und Vertrauensbil-

dung führen können, sind daher auch 

künftig zwischen den systemischen Geg-

nern möglich und notwendig, um zivil-

gesellschaftliche Freiräume auch unter 

schwierigen Rahmenbedingungen offen 

zu halten und Menschenrechte zu ver-

teidigen. 
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